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iſt zu bemerken: In dieſem Falle würde üller wenigſtens 1 10r0O CX
tern0o als Schismatiker behandelt werden müſſen, geradeſo Vie jemand
In EOro Xterno als Häretiker behandelt werden muß, der eine Häreſie
öffentlich ausgeſprochen hat, auch C8 ihm innerlich damit nicht
Ernſt bar Im gegenſatz 3u einem ſolchen „Häretiker“ mu ogar ein
er Schismatiker auch IN F0Oro Iuterno als Schismatiker behandelt
werden. Die Häreſie iſt nämlich ihrem innerſten Weſen nach ein Irrtum
des Verſtande Wenn er jemand nur äußerlich eine Glaubens
wahrheit leugnet, ni aber auch innerlich, ſo iſt Er Iu Wirklichkeit kein
Häretiker.“) Anders dagegen der Schismatiker. Da Schisma beſteht
nämlich ſeinem Weſen nach Iu der äußeren Trennung von der Kirche
Wo leſe orliegt, iſt der Tatbeſtand de elt ſeinem ollen m.
fange nach gegeben ohne Rückſicht darauf, was jemand innerlich für
eine Geſinnung hatte.)

In Beantwortung der eingangs aufgeworfenen Frage iſt daher
fölgendes feſtzuhalten: Diejenigen, welche behaupten, Müller ſei weder
Apoſtat noch Häretiker, haben gierin recht; ſie irren aber, ſie meinen,
man brauche nicht das Ordinariat 3U rekurrieren Abſolution von
einer Zenſur. Die andern, die Anſicht vertreten, man müſſe ſich
NI das Ordinariat wenden, haben hierin ebenfalls recht, ſie täuſchen
ſich aber, wenn ſi dies ami begründen, daß Müller Apoſtat obder
wenigſtens Häretiker ſei Man muß vielmehr rekurrieren Ab'
ſolution von einer Zenſur, weil (Uller ern Schismatiker üſt

Ur Heribert Jone M. CapUnſter eſtf.)
II (DOb die Teilnehmer der Fronleichnamspro zeſſion von der .

Anhörung der eiligen Meſſe dispenſier oder entſchuldigt ſind, wenn
ſie beides chwer oder gar n miteinander vereinigen können?)
leſe Frage wird nicht ohne Grund aufgeworfen, da verſchiedene
mſtände an dieſem Tage Manchem wirklich machen, beides mit.
zumachen. Es erhebt ſich ann für ihn die rage, vas von eiden
EL zurückſtellen oll, die heilige Meſſe oder die Prozeſſion. N und für
ich läge Es nahe, die Prozeſſion zurücktreten U laſſen, da ſie nicht ebenſo
geboten ſt wie die geilige Meſſe Anderſei aber pricht wieder der
Umſtand agegen, daß die Fronleichnamsprozeſſion M egenſatz
heiligen Meſſe einmal Im Jahre wiederkehrt und daß S verſchiedene
Umſtände wünſchenswer machen, daß ſich die Gläubigen an dieſem
Tage möglichft vollzählig an der Prozeſſion beteiligen

Es iſt auch kein Zufall, daß teſe Frage beſonders Iun EN
Crbrter wird, da leſe Umſtände gerade In AMdten gegeben Iu Denn
auf dem Lande ſind Es die Gläubigen gewohnt, für ihren Glauben größere
Opfer 3 bringen, und ſie empfinden deshalb auch weniger Schwierigkeit,
beides miteinander 3 vereinen. Anderſeits erſchein C6 auch m den
gläubigen Landgemeinden nicht ſo wichtig, alle Gläubigen 5  ur Prozeſſion
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aufzubieten. Dagegen kommt in der Stadt der Prozeſſion eine viel

rößere Bedeutung 3u, da 6 dort gilt, inmitten der Im ſtändigen An
wachſen begriffenen char der Lauen Ind Kalten oder dem Glauben
bereits ganz Abgeſtorbenen etn helleuchtendes eiſpie von QAuben
feſtigkeit und Bekennermut entgegenzuſetzen, an dem ſich die Schwan⸗kenden aufrichten önnen. Was ſollen wir alſo ſagen?

Die allgemeinrechtliche Lage iſt klar; die Kirche hält au  eute noch
an der Meßpflicht Fronleichnamstage feſt, wie die Can und

1247, 981 lehren. Sie wird auch ſpäter davon kaum abgehen, da die
heilige Meſſe das Herzſtück des Feſtes iſt Man hat gemeint, 8
exiſtiere eine (Partikularrechtliche) Entſcheidung, der zufolge die heiligeE RARm Fronleichnamstage Ur Teilnahme 0 der Prozeſſion erſetztwerden könne. Von Rom QAus iſt eine ſolche Entſcheidung ſicher nichterfloſſen; N hätten ſie die Moraliſten längſt aufgegriffen. Ob irgendwoIn einer Diözeſe eine Entſcheidung gegeben worden iſt, äßt ſichchwer kontrollieren. Jedenfalls könnte eine diözeſanrechtlicheEntſcheidung nur Im Einvernehmen und mit Bewilligung des 0  Oli.ſchen Stuhles erfolgen, da eine ſtändige Regelung dieſer Frage, die eine
lex cCommunis etr

＋ die den Biſchöfen I Ga 1245, erteilten
Dispensvollmachten überſchreitet. Uebrigens ginge eine ſolche allgemeineErklärung auch weit über das Bedürfnis hinaus, da 10 die Umſtändeund Schwierigkeiten, die 3U erwägen ſind, Dle ſchon erwähnt, für die

erfchiedenen Tte und Perſonen ſelbſt der gleichen Diözeſe verſchieden—2ind So läßt ſich ein
behaupten. kirchliche Entſ cheidung der Rage wohl x  Erli

Wenn aber die T  eilnehmer der Prozeſſion durch keine poſitivekirchliche Entſcheidung der Pflichtmeſſe entbunden ſind, ſo bleibt
nur mehr die Frage übrig, bb wenigſtens jene Teilnehmer, welche nur
ſchwer beides miteinander vereinigen können, ihrer Teilnahmeder rozeſſion von der Anhörung der eiligen2 entſchuldigt ſindAn und für ſich gelten für die Fronleichnamsmeſſe dieſelben Ent
ſchuldigungsgründe DPieé für die übrigen Pflichtmeſſen. Sie laſſen ſichalle, ſelbſt die ſogenannten Consuetudines, auf eine impossibilitas physicaoder moralis zurückführen. Nur darf teſe nicht o ſtrenge genommenwerden. Denn da E ſich bei der Meßpflicht Ein Praeceptum Saepius
TeCurrens handelt, en  U  10 quaevis causa mediocriter gravis, das
Cl eine — guae notablle incommodum vel damnum secum kert.Man darf aber nich etwa vorſchnell agen: Alſo ſind alle Teil
nehmer der Prozeſſion, welche nicht Sine notabili MCOmmodo nocheine heilige Meſſe hören können, 60 1p80 von der heiligen Meſſe ent
uldig Das wäre eine petitio principii. Denn darum handelt * ſich14, ob teſe Teilnahme einen vollgültigen Entſchuldigungsgrund bildenkönne. Solange kein wichtiger, wirklich hinreichender run für die
Teilnahme der Prozeſſion vorhanden iſt, muß ich ehen von erſelbenferne bleiben, Uum nicht darüber die Pflichtmeſſe U verſäumen. NONn
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portionate Wo kein wichtiger Grunddagegenſpricht, muß ich
die Tes. praecepta wumer jeder anderen noch ſo Sache vorziehen

Der Umſtand allein, daß ich beides nicht miteinander vereinigen
kann 8116e OtaDIII incommodo, genügt deshalb noch nicht, ondern ES
muß noch die weitere Frage aufgeworfen ind beantwortet werden, ob
eln wichtigerGrund Teilnahme der Prozeſſ1on fordert Als
olche entſprechendeGründe, die von der Meßpflicht entſchuldigen,
werden gewöhnlich angeführt: Nécessitas, Caritas, Officium und pietas.
s ſindnur allgemeine Richtlinien. ehen wir, E beéſonderen
Gründe unſeremſpeziellen alle Betracht kommen önnen.

Den hervorragendſten Aben wir ereits oben erwähnt. Es iſt das
honum 1dei, das dur Eene möglichſt zahlreiche Beteiligung der
Prozeſſion gefördert werden ſoll Daß teſe ſich Eene
Q. iſt, läßt ſich nicht beſtreiten. Er iſt ES NUr eſtimmen,
unter velchen Umſtänden enne Nichtbeteiligung der Prozeſſion dieſem
bonum ins Gewicht fallenden Abbruch tun bder Enn notablle
damnum C1 nach ſich ziehen würde. Dadie 1 Betracht kommenden
Verhältniſſe den verſchiedenen Städtenganzverſchieden ſind, kann

der betreffende Ortsſeelſorger oderEnn Gewiſſensrat, der die kon
kreten Verhältniſſe ennt, Eln. ſicheres Urteil arüber fällen. Hier aber
müſſen wir uns damit begnügen, die Sache grundſätzlich angedeute zu
haben, U. darauf weiter 3U bauen.

Nehmen wir alſo 08 feſt, daß ES für die Sachedes Glaubens
Tte von größter Bedeutung ſet, daßmögli viele ſich an

der rozeſſion beteiligen; dann blgnatürli noch nicht daraus, daß
dort jeder Teilnehmer der rozeſſion dieſen run eltend

machen könnte Denn ob Einige mehr oder weniger an der Prozeſſion
teilnehmen, ändert dem Erfolge, dem Eindruck der Prozeſſion ni
Anders aber wäre Es, wenn ES ſich Um Enn für das katholiſche Lebe
dort bedeutſame Perſonhandeln würde,auf deren Erſcheinen mit Rech
Gewicht gelegt werden kann. Aehnlich verhielte ES ſich auch bei Korpo
rationen und Vereinen, deren Erſcheinen von beſonderem Wert iſ
Hier Omm Es zwar nicht auf jede einzelne Perſ＋aber doch auf

ögli ſtarkes Ausrückender Vereinsſchar oder. des Verbandes
Würde tatſächlich die Sache ſo liegen, daß Eenn ſolches Ausrücke

dann erzielt werden kann, wenn jené, denen EeS chwer 0 beides
mitzumachen, von der Anhörung der heiligenMeſſe enthunden werden,
＋ dürfte dagegenNI einzuwendenſein.

Zu dieſembonum kidei COMIII kann dann zur Verſtärkung
noch das 5onum kidei der einzelnen Teilnehmer kommen. Es iſt nicht 3leugnen, daß beſonders ! Städten, wo der am um die Religion ent
brannt iſt, ene Beteiligung der rozeſſion geeignet iſt, den Glaubens
ind Bekennermutder Teilnehmer beſonders ſtärken Dieſes Moment
Imm beſonders für die heranwachſende Jugend In Betracht, die aufdieſe Weiſe daran gewöhnt werden ſoll, ihren Glauben TD des Hohnesder Gaſſe mutig II.bekennen.
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In beſonderes Moment liegt auch für die Kinder vor Gerade bei

den zarten KHindern kann El zutreffen, daß ſie nur chwer mit beidem
zurechtkommen oder daß ihnen beides 3u viel ird Und doch, wer mo
die unſchuldigen Kleinen Im Triumphzug des Heilandes miſſen, zumal
da ſie der Heiland beſonders ſein göttliches Herz gezogen 90
Und Der ermö  E den  leinen die große Freude verwehren, die ihnen
die Teilnahme Qan der Prozeſſion bereitet? Selbſt wenn die Hinder In
ihrer Einfalt noch nicht die Bedeutung erfaſſen, die n der Fron⸗
leichnamsprozeſſion elegen iſt, E iſt ihre Freude daran doch für hr
ganzes religiöſes en von ausſchlaggebender Bedeutung; denn gerade
ur Ieſe Freude Am Fronleichnamsfeſt wird die Liebe euchariſti—
ſchen Heiland inniger und tiefer Im kindlichen Herzen verwurzelt.

Es hat esha die Teilnahme der Fronleichnamsprozeſſion be
ſonders für die Kinder und die heranwachſende Jugend unzweifelhaft
eine große erzieheriſche Bedeutung für ihr religiöſes en und zählt
esha für ſie Unſtreitig 3u den Causae graVES, die zur Entſchuldigung
von der ichtmeſſe erfordert ſind. Mit den Kindern zuglei ſind auch
diejenigen entſchuldigt, die die pflichtgemäße Obſorge für leſe under
aben, wenn ſie deshalb nur
können. wer ihrer Meßpflicht nachkommen

Freilich iſt ES auch hier ſchwer, vom grünen Tiſch Aus eine Kaſuiſtik
3U geben und muß deshalb den Seelſorgern überlaſſen bleiben, ſorg
fältig alle mſtäͤnde 3 erwägen und darnach 3 Urteilen. Hier kann C8
ſich NUL um grundſätzliche Erwägungen handeln.

Nur eines mo ich für die Praxis 3 beherzigen geben mne
Fronleichnamsfeier ohne heilige Meſſe bleiht immer Stückwerk.
Es muß esha das Beſtreben der Seelſorger ſein, den Opfermut der
Gläubigen derart 3u ſtärken, daß ſie gerne auch en beſonderes er
bringen, —um eſſe und rozeſſ miteinander 3u vereinigen. Denn
erſt dann ird die Prozeſſion dem Orte beſonderen egen bringen,

Es eine Prozeſſion von opfermütigen Chriſten iſt Bei der menſch⸗
lichen Schwachheit aber bare die zweite orge darauf 3u richten, daß
den Gläubigen die Vereinigung beider mögli erleichtert wür  7.  de 2  V  or
em ſoll die Prozeſſion mögli ſo organiſiert werden, daß die Teil
nehmer derſelben zugleich auch der vorausgehenden Feſtmeſſe
teilhaben. Dies gilt beſonders für die Vereine und Schulen. ſt auch
für ſie nicht immer Raum genug QWi der Kirche, ˙⁰ können ſie doch vom
„Platze aus“ aMm Gottesdienſt teilnehmen. Ste brauchen dort nuLr rech
zeitig erſcheinen. enn ES auch die Kirchenplatz herrſchende Unruhe
ſchwer macht, eine beſondere Sammlung des Herzens aufzubringen,
o viel iſt bei gutem illen ſelbſt unter dieſen Umſtänden noch möglich,
daß das der Kirche erfüllt iſt ehr gut wäre auch, unmittelbar
nach der Prozeſſion eine ſtille heilige Meſſe für diejenigen anzuſchließen,
die noch nachträglich ihrer Meßpflicht entſprechen wollen

Pölten. Dr


